
studentischer Wahlausschuss
c/o Studierendenrat
An der Karlstadt 8
27568 Bremerhaven

Wahlen zum Studierendenrat der Amtsperiode 2024-2025

Wer wird gewählt?

Gewählt werden die 25 Mitglieder des Studierendenrates der Hochschule Bremerhaven für die 
Amtsperiode von April 2024 bis März 2025.

Der Studierendenrat kann über alle Angelegenheiten der Studierendenschaft beschließen, setzt 
Richtlinien studentischer Politik und bestimmt über den AStA. Rundum unser wichtigstes Instrument 
zur Selbstverwaltung.

Mehr Informationen zum Studierendenrat unter hochschulblick.info/stura/

Wer kann wählen?

Wählen können und sollten alle immatrikulierten Studierenden der Hochschule Bremerhaven.

Die Hochschule hat dem Wahlausschuss eine Liste aller immatrikulierten Studierenden übergeben. 
Diese Liste ist das Wähler*innenverzeichnis und bestimmt darüber, wer abstimmen darf.

Das Wähler*innenverzeichnis kann zwecks Korrekturen zu den Öffnungszeiten im AStA-Büro 
eingesehen werden. Die Möglichkeit für Einsicht und Korrekturen besteht bis zum 14.12.2023 um 14 
Uhr.

Wie wird gewählt?

Die Wahl zum Studierendenrat findet gemeinsam mit den Wahlen der Hochschulgremien statt. Es 
wird einen gemeinsamen Wahlstand in der Hochschule geben.

Der Wahlstand ist in der Cafeteria in Haus K und wird vom 29.01. bis 31.01.2024 jeweils von 11 Uhr bis 
14 Uhr geöffnet sein.

Wahlberechtigte Personen erhalten unter Vorlage ihres Studienausweis die Stimmzettel, füllen Sie in 
den Wahlkabinen aus und werfen Sie in die Urne.

Wer kann gewählt werden?

Gewählt werden können alle Studierenden, für die bis zum 14.12.2023 um 14:00 Uhr ein vollständig 
und korrekt ausgefüllter Wahlvorschlag beim Wahlausschuss vorliegt.

Ein Wahlvorschlag kann

1. Im AStA-Büro (K101) zu dessen Öffnungszeiten ausgefüllt und abgegeben werden

2. in den AStA-Briefkasten an der Infozentrale in Haus K gesteckt werden

3. per Post gesendet werden an: AStA der Hochschule Bremerhaven, An der Karlstadt 8, 27568 
Bremerhaven
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Bei postalischer Einsendung muss der Wahlvorschlag so abgeschickt werden, dass er bei Fristablauf 
beim Wahlausschuss vorliegt.

Das Formular für den Wahlvorschlag ist gemeinsam mit diesem Wahlausschreiben veröffentlicht 
worden und kann unter astaonline.de, im AStA-Büro oder im StuCa entgegengenommen werden.

Sobald die Frist für Wahlvorschläge abgelaufen ist, werden die eingegangen Wahlvorschläge per 
Rundmail bekanntgegeben. Es besteht ab Bekanntgabe der Liste drei Werktage Zeit Einspruch 
gegen die Liste einzulegen. Es muss entsprechende schriftliche Einbringung dem Wahlausschuss 
vorliegen. „Vorliegend“ ist gleichbedeutend mit der Ankunft im AStA-Büro.

Wann wird ausgezählt?

Die Auszählung der Stimmen findet am 01. Februar 2024 ab 9 Uhr hochschulöffentlich in Raum L001 
statt. 

Über die Gültigkeit der Stimmen in Zweifelsfällen entscheidet der Wahlausschuss.

Das Wahlergebnis wird binnen einer Woche hochschulöffentlich bekanntgegeben.

Wenn es Probleme gab

Bei Problemen oder Anfechtungen der Wahl muss entsprechende schriftliche Einbringung dem 
Wahlausschuss binnen drei Werktagen nach Bekanntmachung des Wahlergebnisses vorliegen. 
„Vorliegend“ ist gleichbedeutend mit der Ankunft im AStA-Büro.

Bremerhaven, den 30.11.2023

der Wahlausschuss

Luca Heise Michaela Kleih Lena Oetjen Maike Umlauft
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